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Wahlwerbung anlässlich der Landtagswahl 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte die Landtagswahl am 09.05.2010 zum Anlass nehmen, hinsichtlich der Aufstellung von
Wahlplakaten an Bundes- und Landesstraßen auf einige aus hiesiger Sicht relevante Aspekte
hinzuweisen. lch hoffe, hierdurch zu einer Vereinheitlichunq der bisher unterschiedlichen Handhabung
in den jeweiligen Kommunen beitragen zu können.

Dies geschieht einerseits aus Gründen der Verkehrssicherheit und straßenrechtlichen Belangen,
andererseits aber auch, um politischen lnteressen angemessen Rechnung zu tragen.

lch erlaube mir dabei die
zur Kenntnis geben.

Bitte, dass Sie die nachfolgenden Ausführungen den örtlichen Parteiverbänden

Werbeanlagen jeglicher Art dürfen üblicherweise an den freien Strecken von
Bundes- und Landesstraßen nicht errichtet werden, da sie den in den Straßengesetzen
(Bundesfernstraßengesetz/ Straßen- und Wegegesetz NRW) normierten Verboten,
Beschränkungen und Genehmigungsvorbehalten unterliegen.

Da die Werbung jedoch darauf abzielt, durch ständigen Hinweis eine
möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen und somit letztlich hochrangigen
staatspolitischen lnteressen dient, gibt es ausnahmsweise die Möglichkeit,
die Aufstellung von Großflächenplakaten durch öffentlich-rechtliche bzw. privatrechtliche
Erlaubnis zu genehmigen.

Die Verkehrssicherheit darf auf den Bundes- und Landesstraßen durch die Aufstellung
in keinem Fall beeinträchtigt werden. Um dieses zu gewährleisten, wird die jeweilige öffentlich-
rechtliche bzw. privatrechtliche Erlaubnis nach Vorlaqe eines formlosen Antraqes nebst Lageplänen
seitens der Regionalniederlassung OWL den werbenden Parteien bei Beachtung der nachfolgenden
Auflagen in Aussicht gestellt:
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1. Die Plakattafeln dürfen nicht verkehrsgefährdend und nicht sichtbehindert aufgestellt

werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sichtverhältnisse im Bereich
der aufmündenden Straßen nicht eingeschränkt werden.

2. An Kreuzungen oder Einmündungen von Bundes- und Landesstraßen muss ein

Sichtdreieck gemäß den Empfehlungen für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen
( EAHV 93 )freigehalten werden. Einen entsprechenden Auszug füge ich bei.

3. Es ist weiterhin zu beachten, dass keine Plakate an den Masten der
Ampelanlagen und Pfosten der Verkehrszeichen - die in
Untei'haftung von Straßen.NRW sind - befestigt werden.

4. Die Plakattafeln sind standsicher zu errichten. Sie sind regelmäßig auf Standsicherheit,
Beschädigung und dergl. zu überwachen und gegebenenfalls instand zu setzen.

5. Bei der Anbringung von Plakaten an Straßeneigentum, insbesondere an

Straßenbäumen, ist darauf zu achten, dass das Lichtraumprofil freigehalten wird.

Das Annageln von Plakaten an Straßenbäumen ist nicht zulässig.

6. Die Plakattafeln dürfen nur innerhalb einer Zeit von 3 Monaten vor dem Wahltag
aufgestellt werden und sind nach der Landtagswahl 2010 wieder zu

beseitigen.

7. Amtliche Verkehrszeichen dür'fen in lhrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt und

nicht verdeckt werden.

8. örtlich besonders unfallträchtige bzw. verkehrsauffällige Stellen sind als

Aufstellstandorte nicht in Betracht zu ziehen. lnformationen diesbezüglich erteilt
die jeweils zuständigen Straßen.NRW Straßenmeisterei. Mit dieser sind alle Standorte der

Plakattafeln rechtzeitig abzustim men

Die Aufstellung von Plakaten innerhalb der Ortsdurchfahrten liegt -soweit nicht in hiesiger

Venr.,altung stehende Flächen betroffen sind- im Zuständigkeitsbereich der örtlich

zuständigen Städte und Gemeinden.
lch darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die Zustimmunq unbeschadet

der Rechte Dritter (2. B. der ieweiliqen Grundstückseiqentümer) erteilt wird.

lch bedanke mich schon jetzt für lhr Verständnis und freue mich auf eine weiterhin gute

Zusammenarbeit.

GrüßenMit

Regionalniederlassung OWL
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Tabelle 16: Schenkellänge I (m) der Sichtfelder auf bevorrechtiErte Kraftfahrzeuge

Die Sclrcnkcllängen cics Sichrdreiccks aLrl'tro'orrcchtigtc RircllirhrL'r )rrllcn I* = -30

m, bci bcengtcn Vcrhiiltnissen l* = 2() nr bc'tragcn (Bil(l 9li).

L -----_---+-.l

freiru höttendes
Sichifetd (Kfz)

Bild 97: Anfahrsicht

Kategoriengruppe GeschWindigkeit V* bzw. V.u, [km/h]

79 60 50 40 30

B 110 85 7A
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f reizuhoLtendes Sichtfeld
( tinksf ohrende Fodf ohrer)

Bild 98: Sichtfelder auf bevorrechtigrte Radfahrer

I:ssen sich die erforderlichen Sichtfelder für die Anfahrsicht nicht erreichen, so

sind flankierende Maßnahmen (2. B. Halteverbot, Geschwindigkeitsbeschränkung,
Spiegel, Lichts ignal anl age, Ausschl u ß von Fah rbeziehungen ) zu eru'ä*een-

Auf ciie Freihaltung einer AnnZiherungssicht wird an Hauptverkehrssrraßen in der

Regel verzichtet. .

Sichtfelder an Überquerungsstellen

An Überquerungsstellen und Warteflächen von Fußgängern und Radfahrern sind
Sichrfelder mit 1-,00 m SchenkellZinge serhecht zur khrtrichtung und mit dä Ffat-

tesichtweite nach Tabelle t5 in Fahrtrichtung des Kmftfahrzeugverkehrs sichezu-
stellen (Bild 99). ..

Bei Überquerungsstelien an Knotenpunkten sind die Sichtfelder- fiir Fußgänger und

Radlahrcr in der Regel kleiner als die Sichtfelder der Anfahrsicht für den Kraft-
fahrzeugverkehr.

Bild 99: Sichtfelde.r an Uberquerungsstellen
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